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Durchgeschriebene Fassung der 
Satzung für den Inklusionsbeirat der Stadt Starnberg  

in der Fassung vom 26.02.2018 
geändert durch die 2. Änderung der Satzung vom 25.07.2023 

 
Die Stadt Starnberg erlässt aufgrund Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-l), zuletzt 
geändert durch § 2 des Gesetzes vom 09.12.2022 (GVBl. S. 674) folgende Satzung: 
 

Präambel 

Im Rahmen des Projektes "Bayern Barrierefrei 2023" der Bayerischen Staatsregierung war die Stadt 
Starnberg Modellkommune für Barrierefreiheit. In diesem Zuge wurde ein Konzept zur Barrierefreiheit 
entwickelt, welches unter anderem die Einrichtung des Inklusionsbeirates vorsieht. Mit Verweis auf die 
Vereinbarung der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung (UN-BRK) als 
verbindliche, völkerrechtliche Grundlage, stellt der Inklusionsbeirat eine wichtige Maßnahme für die 
Vertretung der Interessen von Menschen mit Beeinträchtigung dar und fungiert als Sprachrohr 
dergleichen. Ziel der Inklusion ist die Teilhabe eines jeden Menschen am öffentlichen Leben, 
unabhängig von Herkunft, Religion, Geschlecht, ob mit oder ohne Behinderung. 
 

§ 1 Inklusionsbeirat 

Zur Verwirklichung einer umfassenden Teilhabe, Gleichstellung und Selbstbestimmung von Menschen 
mit Beeinträchtigung und zur Wahrnehmung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger wird ein Beirat 
gebildet (Inklusionsbeirat).  
 

§ 2 Aufgaben 

(1) Der Inklusionsbeirat vertritt die Belange von Menschen mit Beeinträchtigung. 
 

(2) Der Inklusionsbeirat berät den Stadtrat und die Stadtverwaltung in Angelegenheiten, welche die 
Themen Inklusion und Barrierefreiheit betreffen.  
 

(3) Der Inklusionsbeirat ist Ansprechpartner und Sprachrohr für Menschen mit Beeinträchtigung 
sowie deren Angehörige und/oder Vertreter. 
 

(4) Insbesondere kommen als Angelegenheiten in Betracht: 
a. Die Mitwirkung bei der Erarbeitung von Konzepten zur Inklusion und Barrierefreiheit.  
b. Die barrierefreie Gestaltung und Ausstattung öffentlicher Gebäude, des öffentlichen 

Raumes, der Verkehrswege sowie des öffentlichen Verkehrs. 
c. Die Mitwirkung bei der Umsetzung regionaler Projekte zu Inklusion und Barrierefreiheit. 

 
§ 3 Rechte und Pflichten 

(1) Der Beirat kann sich mit Anträgen und Anfragen, Anregungen und Empfehlungen an die 
Stadtverwaltung wenden. 
 

(2) Dem Inklusionsbeirat werden relevante Themen bezüglich Inklusion und Barrierefreiheit durch 
die Stadtverwaltung zugeleitet. 
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(3) Anhörungsrechte des Inklusionsbeirats werden individuell vom jeweiligen Ausschuss 
eingeräumt.  
 

(4) Der Inklusionsbeirat hat die Möglichkeit, Stellungnahmen bezüglich Themen der Inklusion und 
Barrierefreiheit abzugeben, um diese in geeigneter Form dem Stadtrat oder den zuständigen 
Ausschüssen zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.  
 

(5) Der Beirat arbeitet überparteilich, verbandsunabhängig sowie unabhängig von Herkunft, 
Religion sowie Geschlecht und verfolgt das Ziel einer umfassenden Teilhabe eines jeden 
Menschen ob mit oder ohne Beeinträchtigung.  

 
(6) Der Beirat verpflichtet sich zur Einhaltung des Datenschutzgesetzes. Stellungnahmen zu 

Angelegenheiten Einzelner werden nur mit deren Einverständnis abgegeben. Jedes Mitglied 
muss eine Vertraulichkeitserklärung unterzeichnen. 
 

§ 4 Mitglieder 

(1) Der Inklusionsbeirat besteht aus geborenen und berufenen Mitgliedern. Alle die unter § 4 Abs. 2 
genannten stimmberechtigten Mitglieder sowie das unter § 4 Abs. 3 Buchst. b. genannte 
Mitglied des Stadtrates stellen berufene Mitglieder dar. Beratende Mitglieder nach § 4 Abs. 3 
Buchst. a. und § 4 Abs. 3 Buchst. c. sind geborene Mitglieder.  
 

(2) Dem Inklusionsbeirat gehören folgende stimmberechtigten Mitglieder an:  
a. 3-4 Personen mit Beeinträchtigung mit Wohn- und/oder Arbeitsort in Starnberg; 
b. 1-2 Personen, die beruflich oder durch ehrenamtliches Engagement mit der Betreuung 

von Menschen mit Beeinträchtigung befasst sind oder Angehörige dieser Personen im 
Sinne des Art. 20, Abs. 5 BayVwVfG sind sowie ihren Wohn- und/oder Arbeitsort in 
Starnberg haben; 

c. der/die Beauftragte für Belange von Menschen mit Beeinträchtigung des Landkreises.  
 

(3) Dem Inklusionsbeirat gehören folgende beratende Mitglieder an:  
a. Der/die Erste Bürgermeister/in oder eine seiner Stellvertreter/innen; 
b. ein Mitglied des Stadtrates, vorzugsweise der/die Referent/in für Soziales; 
c. 2 Vertreter/innen aus der Verwaltung, vorzugsweise aus dem Amt 3 sowie dem 

Sachgebiet 10 Bildung, Generationen, Sport und Soziales.  
 

(4) Der/Die Vorsitzende kann in Abstimmung mit dem Beirat sachkundige Personen zur Beratung 
einzelner Angelegenheiten hinzuziehen. 
 

(5) Ein vorzeitiges Zurücktreten eines Mitglieds führt zu einer Neubesetzung der entsprechenden 
Position. 

 
§ 5 Berufung der Mitglieder 

(1) Die stimmberechtigten Mitglieder nach § 4 Abs. 2 Buchst. a. und b. werden mittels öffentlichem 
Aufruf um eine Bewerbung zur Mitgliedschaft im Inklusionsbeirat gebeten.  
Auf Vorschlag der Verwaltung werden die berufenen Mitglieder nach § 4 Abs. 1 durch den/die 
Erste/n Bürgermeister/in berufen. Die Berufung ist vom Stadtrat zu bestätigen. Ferner wählen 
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die stimmberechtigten Mitglieder nach § 4 Abs. 2 des Inklusionsbeirats in ihrer ersten Sitzung 
eine/n Sprecher/in aus den eigenen Reihen mit einfacher Stimmenmehrheit.  
 

(2) Die Berufung der stimmberechtigten Mitglieder nach § 4 Abs. 2 Buchst. a. und b. erfolgt auf die 
Dauer von 3 Jahren. 
 

(3) Ein vorzeitiges Zurücktreten eines Mitglieds führt zu einer Neubesetzung der entsprechenden 
Position mittels Berufung durch den/die Erste/n Bürgermeister/in auf Vorschlag der Verwaltung 
für die restliche Berufungsperiode. 

§ 6 Vorsitz 

(1) Den Vorsitz im Beirat übernimmt der/die Erste Bürgermeister(in). Diese/r kann den Vorsitz an 
eine/n seiner Stellvertreter/innen übertragen. 
 

(2) Die Verwaltung unterstützt den Beirat durch die Übernahme der Organisation sowie 
Dokumentation der Sitzungen und Ortsbegehungen. 

 
§ 7 Aufwandsentschädigung 

Die nach § 4 Abs. 2 genannten stimmberechtigten Mitglieder des Inklusionsbeirates, die die 
Mitgliedschaft nicht im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit erwerben, erhalten eine Entschädigung von 
50,- € pro teilgenommener Sitzung und/oder Ortsbegehung. Finden an einem Tag mehrere Sitzungen 
und/oder Ortsbegehungen statt, wird die Entschädigung nur einmal gezahlt.   
 

§ 8 Geschäftsgang 

(1) Der Inklusionsbeirat wird durch den/die Vorsitzende mit angemessener Frist einberufen. Der 
Inklusionsbeirat ist auch einzuberufen, wenn es ein Drittel der berufenen Inklusionsbeirats-
Mitglieder schriftlich oder elektronisch unter Bezeichnung des Beratungsgegenstands verlangt. 
Die Sitzung muss spätestens 3 Monate nach Eingang des Verlangens stattfinden.  
  

(2) Der/Die Vorsitzende bereitet die Beratungsgegenstände vor und setzt die Tagesordnung fest. 
Die festgesetzte Tagesordnung ist spätestens 7 Tage vor dem Sitzungsdatum an alle Mitglieder 
des Inklusionsbeirates zu übermitteln. Ergänzungen zur Tagesordnung sind schriftlich oder 
elektronisch zu stellen. Bei elektronischer Übermittlung sind Geheimhaltungsinteressen und der 
Datenschutz zu beachten. Im Einzelfall können Ergänzungen der Tagesordnung während der 
Sitzung auch mündlich erfolgen. 
 

(3) Der/Die Sprecher/in ist erste/r Ansprechpartner/in für die in § 3 genannten Themen gegenüber 
der Stadtverwaltung sowie gegenüber dem Inklusionsbeirat. Ferner umfassen dessen 
Aufgaben: 

a. Unterstützung in der Organisation der Sitzungen und Ortsbegehungen 
b. Regelmäßiger Austausch mit den Verantwortlichen der Stadtverwaltung 

 
(4) Soweit in dieser Satzung nicht anderes bestimmt ist, gelten für den Geschäftsgang die 

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern und die Geschäftsordnung für den Stadtrat 
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Starnberg in der jeweils gültigen Fassung entsprechend. Der Inklusionsbeirat kann sich eine 
Geschäftsordnung geben. 

 
§ 9 Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Im Übrigen gilt die Satzung vom 
26.02.2018. 

 
 
Starnberg, 25.07.2023 
 
 
 
Patrick Janik 
Erster Bürgermeister 




